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I. Erstauftraggeberprinzipbei Wohnungsmietverträgen

Mit der Einführung des sogenannten »Bestellerprinzips« bei der Vermittlung von Miet-
wohnungen geht der Gesetzgeber ab 01.07.2023davon aus, dass der Immobilienmakler
in der Regel nur mit dem Erstauftraggeber eine Provision vereinbaren kann. Wenn der
Immobilienmakler zunächst vom Vermieter oder von einem von diesem dazu Berechtig-
ten beauftragt wird, kann er nur mit diesemeine Provision vereinbaren.Gleichzeitig wird
derMakler im Regelfall auf seine Doppelmaklertätigkeitgem.§5MaklerG verzichten,viel-
mehr ausdrücklich gem.§17MaklerG erklären,dasser einseitig nur für den Vermieter tä-
tig wird,nicht fürdenMieter.

II. ProvisionspflichtigerSuchauftragbei Wohnungsmietverträgen

Eine Provisionsvereinbarung mit dem Wohnungssuchendenkanndemnachnur vereinbart
werden, wenn der Wohnungssuchende den Makler als erster mit der Vermittlung beauf-
tragt. DieseHonorarvereinbarung für einenSuchauftrag ist jedochnichtwirksam,wenn
• der Vermieter oder der Verwalter am Unternehmen des Immobilienmaklers oder an

einem mit diesemverbundenenUnternehmen (§189aZ8UGB) unmittelbar odermit-
telbar beteiligt ist oderselbst,durchOrganwalter oder durchandere maßgebliche Per-
sonenEinfluss auf diesesUnternehmen ausüben;

• der Immobilienmakler am Unternehmen des Vermieters oder Verwalters oder an ei-
nem mit diesem verbundenenUnternehmen (§189aZ8 UGB) unmittelbar oder mit-
telbar beteiligt ist oderselbst,durchOrganwalter oder durchandere maßgebliche Per-
sonenEinfluss auf diesesUnternehmen ausüben kann;
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DieseBroschürewird Ihnen vonderFirma

überreicht,welche alsMakler tätig ist unddurch

FrauKatharinaKrenn.................................................................................................vertreten ist.

DerMakler ist entsprechenddemin derImmobilienwirtschaft üblichenGeschäfts-
gebrauchals Doppelmaklertätig,sofern diesim Folgendennicht abweichend fest-
gelegt ist.

Einseitige Beauftragung: DerMakler erklärt,entgegendemüblichenGeschäfts-
gebrauchNICHTals Doppelmakler,sondernnur einseitig

für denVermieter für denMietinteressenten tätig zusein.

DerMakler steht mit demzuvermittelnden Dritten in einem keinem
familiären oderwirtschaftlichen Naheverhältnis.
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bekannt gegebeneMöglichkeit zumAbschlussmitgeteilt hat oderdasGeschäft nicht mit
dem vermittelten Dritten, sondern mit einer anderen Person zustande kommt, weil der
vermittelte Dritte dieserdieGeschäftsgelegenheit bekanntgegebenhat, oder

4. das Geschäft nicht mit dem vermittelten Dritten zustande kommt,weil ein gesetzliches
oderein vertragliches Vorkaufs-,Wiederkaufs-oderEintrittsrecht ausgeübt wird.

(2) Eine solcheLeistung kann bei einem Alleinvermittlungsauftrag weiters für den Fall ver-
einbart werden, dass
1. der Alleinvermittlungsauftrag vom Auftraggeber vertragswidrig ohne wichtigen Grund

vorzeitigaufgelöst wird;
2. das Geschäft während der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags vertragswidrig durch

dieVermittlung einesanderen vomAuftraggeber beauftragten Maklers zustandegekom-
men ist, oder

3. dasGeschäft währendderDauer desAlleinvermittlungsauftrags auf andereArt alsdurch
dieVermittlung einesanderen vomAuftraggeber beauftragten Maklers zustandegekom-
menist.

(3) Leistungen nach Abs.1und Abs.2gelten als Vergütungsbetrag imSinn des§1336ABGB.

Anm.: Eine Vereinbarung nach §15 MaklerG ist bei Maklerverträgen mit Verbrauchern
schriftlich zutreffen.

Vermittlung vonWohnungsmietverträgen
§17a. (1) Wenn ein Vermieter oder ein von diesem dazu Berechtigter im eigenen Namen
als erster Auftraggeber einen Immobilienmakler mit der Vermittlung eines Wohnungsmiet-
vertrags beauftragt hat, kann der Immobilienmakler nur mit dem Vermieterbzw.dem von
diesemBerechtigten eine Provision vereinbaren.
(2) Mit einem Wohnungssuchenden kann ein Immobilienmakler nur dann eine Provision
vereinbaren, wenn ihn dieserals erster Auftraggeber mit der Vermittlung eines Wohnungs-
mietvertragsbeauftragt hat.
(3) Auch mit dem Wohnungssuchendenals erstem Auftraggeber kann der Immobilienmak-
ler keineProvision vereinbaren,wenn
1. der Vermieter oder der Verwalter am Unternehmen des Immobilienmaklers oder an ei-

nem mit diesemverbundenenUnternehmen (§189a Z8 UGB) unmittelbar odermittel-
bar beteiligt ist oder selbst, durch Organwalter oder durch andere maßgebliche Perso-
nen Einfluss auf diesesUnternehmen ausüben kann, oder wenn der Immobilienmakler
am Unternehmen des Vermieters oderVerwalters oder an einem mit diesem verbunde-
nen Unternehmen unmittelbar odermittelbar beteiligt ist oderselbst,durch Organwal-
ter oder durch andere maßgebliche Personen Einfluss auf diesesUnternehmen ausüben
kann, oder

2. der Vermieter oder eine in Z1 erster Satz genannte Person vom Abschluss eines Makler-
vertrags abgesehen hat, damit der Wohnungssuchendeals Erstauftraggeber provisions-
pflichtig wird, oder

3. der Immobilienmakler eine zuvermietende Wohnung mit Einverständnis desVermieters
inseriert oder zumindestfür einen eingeschränkten Interessentenkreisauf andere Weise
bewirbt.

(4) Der Immobilienmakler hat jeden Maklervertrag über die Vermittlung eines Wohnungs-
mietvertrags unter Beifügung desDatums schriftlich oder auf einem anderen dauerhaften
Datenträger festzuhalten. Bei Geltendmachung eines Provisionsanspruchshat er demWoh-
nungssuchenden darzulegen,dasskeinFall desAbs.1oder desAbs.3vorliegt.

• der Immobilienmakler eine zu vermietende Wohnung mit Einverständnis des Vermie-
ters bereits inseriert oder zumindestfür einen eingeschränktenInteressentenkreisauf
andereWeise beworbenhat;

• der Vermieter (oderVerwalter oderOrganwalter) vom Abschlusseines Maklervertrags
mit dem Immobilienmaklerabgesehenhat, damit derWohnungssuchendeals Erstauf-
traggeberprovisionspflichtigwird.

Wird der Maklervertrag mit dem Wohnungssuchenden alserster abgeschlossen,kannder
Immobilienmakler gem.§5MaklerG weiterhin als Doppelmaklertätig sein, alsoauch mit
dem Vermieter eine Provisionsvereinbarung abschließen. Der Wohnungssuchende kann
abervereinbaren,dassderMakler nur inseinemAuftragtätig werden darf.

AusgewählteGesetzestexte zumMaklerrecht:
§6Abs.1, 3 und4; §7 Abs.1; §§10, 15und17a Maklergesetz
§6(1) Der Auftraggeberist zurZahlung einer Provision für den Fall verpflichtet, dassdas zu
vermittelnde Geschäft durch die vertragsgemäße verdienstlicheTätigkeitdesMaklers mit ei-
nem Dritten zustandekommt.
(3) DerMakler hat auch dann Anspruchauf Provision,wenn auf Grund seinerTätigkeitzwar
nicht dasvertragsgemäß zuvermittelnde Geschäft, wohl aberein diesemnach seinemZweck
wirtschaftlich gleichwertigesGeschäft zustandekommt.
(4) Dem Makler steht keineProvision zu,wenn er selbstVertragspartner desGeschäfts wird.
Dies gilt auch, wenn das mit dem Dritten geschlosseneGeschäft wirtschaftlich einem Ab-
schluss durch den Makler selbst gleichkommt. Bei einem sonstigen familiären oder wirt-
schaftlichen Naheverhältnis zwischen dem Makler und dem vermittelten Dritten, das die
Wahrung derInteressendesAuftraggebersbeeinträchtigen könnte,hat derMakler nur dann
einen Anspruch auf Provision, wenn er den Auftraggeber unverzüglich auf dieses Nahe-
verhältnishinweist.

§7 (1) Der Anspruchauf Provision entsteht mit der Rechtswirksamkeitdesvermittelten Ge-
schäfts. DerMakler hat keinenAnspruchauf einen Vorschuss.

§10 Der Provisionsanspruch und der Anspruch auf den Ersatz zusätzlicher Aufwendungen
werdenmit ihrerEntstehungfällig.

Besondere Provisionsvereinbarungen
§15(1) Eine Vereinbarung, wonach der Auftraggeber,etwa als Entschädigung oder Ersatz
für AufwendungenundMühewaltung, auch ohneeinendemMakler zurechenbarenVermitt-
lungserfolg einen Betrag zu leisten hat, ist nur bis zurHöhe der vereinbarten oder ortsübli-
chenProvision und nurfür denFall zulässig,dass
1. das im Maklervertrag bezeichneteGeschäft wider Treuund Glauben nur deshalb nicht

zustande kommt, weil der Auftraggeber entgegen dem bisherigen Verhandlungsverlauf
einen für das ZustandekommendesGeschäftes erforderlichen Rechtsakt ohnebeachtens-
werten Grundunterlässt;

2. mit dem vom Makler vermittelten Dritten ein anderes als ein zweckgleichwertigesGe-
schäft zustande kommt,soferndieVermittlung desGeschäfts in denTätigkeitsbereichdes
Maklersfällt;

3. das im Maklervertrag bezeichneteGeschäft nicht mit dem Auftraggeber,sondernmit ei-
ner anderen Person zustande kommt, weil der Auftraggeber dieser die ihm vom Makler
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Der Bestandgeber (bzw. in dessen Vertretung z.B. der Makler, Hausverwalter, Rechts-
anwalt oderNotar) ist verpflichtet, dieGebührselbstzuberechnenundabzuführen.

2. Vermittlungsprovision
Für die BerechnungderProvisionwird der Bruttomietzinsherangezogen.
Dieserbesteht aus:
• Haupt-oder Untermietzins,
• anteiligen Betriebskosten undlaufenden öffentlichen Angaben,
• einem Anteil für allfällige besondereAufwendungen (z.B.Lift),
• einem allfälligen Entgelt für mitvermietete Einrichtungs- und Ausstattungs-

gegenstände odersonstige zusätzlicheLeistungen desVermieters.

Für die Berechnung der Provisionsgrundlage ist die Umsatzsteuernicht in den Brut-
tomietzins einzurechnen. Die Heizkostensind ebensowenig mit einzurechnen, wenn
es sichum die Vermittlung vonMietverhältnissen an einer Wohnung handelt, bei der
nach den mietrechtlichen Vorschriften die Höhe des Mietzinses nicht frei vereinbart
werden darf (angemessenerMietzins,Richtwertmietzins).
Eine Provision für besondereAbgeltungen in der Höhe von bis zu5% kann zusätzlich
mit demVormieteroderVermieter vereinbart werden.

Vermittlung von Mietverträgen (Haupt-und
Untermiete) über WohnungenundEinfami-
lienhäuser

Höchstprovision(zzgl.20% USt.)

Vermieter*
Mieter (nurwenn
Erstauftraggeber)

Unbefristet oderBefristung längerals3Jahre 3BMM 2BMM

Befristung biszu3Jahren 3BMM 1BMM

Vereinbarung einer Ergänzungsprovisionbei
VerlängerungoderUmwandlung in ein unbe-
fristetesMietverhältnis

Ergänzungauf
Höchstbetragunter
Berücksichtigung der
gesamten Vertrags-
dauer,höchstens
jedoch1/2BMM

Ergänzungauf
Höchstbetragunter
Berücksichtigung der
gesamten Vertrags-
dauer,höchstens
jedoch1/2BMM

Vermittlung vonWohnungen durcheinen
mit der VerwaltungdesObjektsbetrauten
Hausverwalter**

Höchstprovision(zzgl.20% USt.)

Vermieter* Mieter

Unbefristet oderBefristung längerals3Jahre 2BMM –

Befristung auf mind.2jedochnicht mehrals
3Jahre

2BMM –

Befristung kürzerals 2Jahre 1BMM –

Vereinbarung einer Ergänzungsprovisionbei
VerlängerungoderUmwandlung in ein unbe-
fristetesMietverhältnis

Ergänzungauf
Höchstbetragunter
Berücksichtigung der
gesamten Vertrags-
dauer,höchstens
jedoch1/2BMM

–

(5) Eine Vereinbarungist unwirksam,soweit sie
1. denWohnungssuchenden zueiner Provision odersonstigenLeistungim Zusammenhang

mit der Vermittlung oder dem AbschlusseinesWohnungsmietvertrags an den nicht pro-
visionsberechtigtenImmobilienmakler oderan denVermieterverpflichtet oder

2. den Wohnungssuchenden zu einer sonstigen Leistung im Zusammenhang mit der Ver-
mittlung oder dem Abschlusseines Wohnungsmietvertrags ohne gleichwertige Gegen-
leistung an denfrüherenMieter oderan einensonstigenDritten verpflichtet.

§27MRG bleibt unberührt.
(6) Die Abs.1bis5 und7 gelten nicht für die Vermittlung von Wohnungsmietverträgen, die
von Dienstgebern als Mieter geschlossenwerden, um Dienstnehmern eine Dienst-,Natural-
oderWerkswohnung (§1 Abs.2Z2 MRG) zur Verfügungzustellen.
(7) Sofern dieTatnicht bereits von§27Abs.5MRG erfasst ist, begehteine Verwaltungsüber-
tretung
1. wer als Immobilienmakler oderfür ihn handelnder Vertreter entgegen Abs.1,Abs.3oder

Abs.5eine Provision odersonstigeLeistungvereinbart, fordert oderentgegennimmt,
2. wer als Vermieter oder für ihn handelnder Vertreter, als früherer Mieter oder sonstiger

Dritter entgegenAbs.5Leistungenvereinbart, fordert oder entgegennimmt, oder
3. wer es als Immobilienmakler entgegen Abs.4unterlässt, einen Maklervertrag schriftlich

oderauf einem anderendauerhaften Datenträger festzuhalten
und ist in denFällen der Z1 undZ2 mit einer Geldstrafe bis3600Euro,im Fall der Z3 mit ei-
ner solchenbis 1500Euro zubestrafen.

III. Nebenkostenbei Mietverträgen

1. VergebührungdesMietvertrages (§33TP5GebG)
Wohnraummietverträge (abgeschlossen nach dem 10.11.2017) sindgenerell von der
Vergebührung(gem. §33 TP5 GebG) befreit.
Unter »Wohnräumen« sind Gebäude oder Gebäudeteile zu verstehen, die überwie-
gend Wohnzwecken dienen, einschließlich sonstiger selbständiger Räume und ande-
rer Teile der Liegenschaft (wie Keller-und Dachbodenräume, Abstellplätze und Haus-
gärten, die typischerweise Wohnräumen zugeordnetsind). Wohnzwecken dienen Ge-
bäude oderRäumlichkeiten in Gebäuden dann,wenn sie dazubestimmt sind, in abge-
schlossenen Räumen privates Leben,speziell auch Nächtigung, zuermöglichen. Unter
die Befreiung fallen daher nicht nur die Vermietung oder Nutzungsüberlassung der
eigentlichen Wohnräume, sondern auch mitvermietete Nebenräume wie Keller-und
Dachbodenräume.Auchein gemeinsam (dasheißt im selben Vertrag)mit dem Wohn-
raum in Bestand gegebenerAbstellplatz oderGarten ist, wenn nicht eine andere Nut-
zung dominiert, als zu Wohnzwecken vermietet anzusehen. Eine überwiegende Nut-
zungzuWohnzwecken liegt vor,wenn das zuWohnzwecken benützte Flächenausmaß
jenes zuanderen Zweckenübersteigt.

Für Urkunden über den Abschluss von Bestandverträgen über Räumlichkeiten, die zu
anderen als Wohnzwecken gemietet werden (Geschäftsräume, neutrale Objekte), ist
eine Vergebührung in Höhe von 1% des auf die Vertragsdauer entfallenden Brutto-
mietzinses (inkl. USt.), höchstens das 18-fachedes Jahreswertes, bei unbestimmter
Vertragsdauer1% desdreifachen Jahreswertes, zuentrichten.
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Für die Vermittlung von Zugehör darf zusätzlich jeweils eine Provision von 3% des
Gegenwertesplus20% USt. vereinbartwerden.

b) Unternehmenspacht
Bei unbestimmterPachtdauer3-fachermonatlicher Pachtzins.

Bei bestimmterPachtdauer
• bis zu5Jahren ................................................................................................................................. 5%
• bis zu10Jahren................................................................................................................................4%
• über 10Jahre ..................................................................................................................................3%
jeweilsplus20% USt.

Für dieVermittlung von Abgeltungenfür Investitionen oderEinrichtungsgegenstände
darf mit demVerpächteroderVorpächter5% desvomPächter hiefür geleisteten Betra-
gesvereinbart werden.

V. Nebenkostenbei Optionsverträgen

Vermittlungsprovision
Vermittelt der Makler einen Optionsvertrag, der dem optionsberechtigten Interessenten
daszeitlichbefristete Rechteinräumt, durcheinseitige ErklärungdasbetreffendeGeschäft
zustande zu bringen,darf bei Abschluss desOptionsvertrages mit dem Optionsberechtig-
ten zunächst max. 50% des für die Vermittlung des Hauptgeschäfts festgelegten Provisi-
onshöchstbetragesvereinbart werden, die restlichen 50% erst im Fall der Ausübungdes
Optionsrechts.Ein allenfalls geleistetes Optionsentgeltbleibt beiderErmittlung der Provi-
sion unberücksichtigt. Gegenüber dem Optionsverpflichteten kann die vereinbarte Abge-
berprovisionerst beiAusübungderOption in Rechnunggestellt werden.

VI. Energieausweis

Das Energieausweis-Vorlage-Gesetz (EAVG 2012) schreibt vor,dass der Bestandgeber(Ver-
mieter/Verpächter) eines Gebäudes oder eines Nutzungsobjektes bei Vermietung/Ver-
pachtung(In-Bestandgabe) demBestandnehmer(Mieter/Pächter) rechtzeitig vorAbgabe
der Vertragserklärung einen zu diesem Zeitpunkt höchstens zehn Jahre alten Energieaus-
weis vorzulegen, und ihm diesen spätestens 14 Tagenach Vertragsabschluss auszuhän-
digen hat. Sollte dies nicht erfolgen, hat der Bestandnehmer das Recht, nach erfolgloser
Aufforderungan denBestandgeber entweder selbsteinen Energieausweis zubeauftragen
und dieangemessenenKostenbinnen 3Jahren gerichtlich geltend zumachen, oderdirekt
die Aushändigungeines Energieausweises einzuklagen.

Bei Anzeigen in Druckwerken und elektronischen Medien sind der Heizwärmebedarf
(HWB) und derGesamtenergieeffizienzfaktor(fGEE) anzugeben.DieseVerpflichtung trifft
sowohl denBestandgeberals auchdenvonihm beauftragten Immobilienmakler.

Der Bestandgeber hat die Wahl, entweder einen Energieausweisüber die Gesamtener-
gieeffizienz des Nutzungsobjekts oder die Gesamtenergieeffizienz eines vergleichbaren
Nutzungsobjekts im selben Gebäude oder die Gesamtenergieeffizienz des gesamten

Vermittlung von Geschäftsräumenaller Art
(Haupt-und Untermieten)

Höchstprovision(zzgl.20% USt.)

Vermieter Mieter

Unbefristet oderBefristung längerals3Jahre 3BMM 3BMM

Befristung auf mind.2jedochnicht mehrals
3Jahre

3BMM 2BMM

Befristung kürzerals 2Jahre 3BMM 1BMM

Vereinbarung einer Ergänzungsprovisionbei
VerlängerungoderUmwandlung in ein unbe-
fristetesMietverhältnis

Ergänzungauf
Höchstbetragunter
Berücksichtigung der
gesamten Vertrags-
dauer

Die ÜberwälzungderVermieterprovision(max.3BMM) auf denGeschäftsraummieter kann
vereinbart werdenwie dieÜberwälzungderMieterprovision auf denVermieter (§12ImmMV).

* Die mit demVermieter vereinbarte Provision odersonstigeVergütung darf den zulässigen
Höchstbetrag bis zu100% überschreiten,sofernmit dem anderenTeilkeineProvision oder
sonstigeVergütungvereinbart wird.

** Nicht anzuwenden,wenn andervermittelten Wohnung Wohnungseigentum bestehtundder
Auftraggebernicht Mehrheitseigentümer ist.

IV. Nebenkostenbei Pachtverträgen

1. VergebührungdesPachtvertrages (§33TP5GebG)
1% desauf dieVertragsdauerentfallenden Bruttopachtzinses;
beiunbestimmter Vertragsdauer1% desdreifachen Jahresbruttopachtzinses.

2. Vertragserrichtungskosten
nach denTarifendesjeweiligen Urkundenerrichters

3. Vermittlungsprovision
a) Pachtverhältnisse insbesonderein der Land-undForstwirtschaft

Für dieVermittlung der Verpachtungvon LiegenschaftenoderLiegenschaftsteilen darf
mit beidenAuftraggeberneine Provisionvereinbart werden,diemit einem Prozentsatz
desauf diePachtdauer entfallenden Pachtzinsesfestgelegt ist.

Bei unbestimmterPachtdauer5% desauf 5 Jahre entfallenden Pachtzinses.

Bei bestimmterPachtdauer
• bis zu6Jahren ............................................................................................................................5%
• bis zu12Jahren............................................................................................................................ 4%
• bis zu24Jahren............................................................................................................................ 3%
• über 24Jahre .................................................................................................................................2%
jeweilsplus20% USt.
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derVermittlungsprovisionist gesondertanzuführen; auf ein allfälliges wirtschaftliches oder
familiäres Naheverhältnis im Sinn des§6Abs.4dritter Satz MaklerG ist hinzuweisen.Wenn
derImmobilienmakler kraft Geschäftsgebrauchsals Doppelmaklertätig seinkann,hat diese
Übersichtauch einenHinweis darauf zuenthalten. Bei erheblicherÄnderungderVerhältnisse
hat der Immobilienmakler die Übersicht entsprechendrichtig zu stellen. Erfüllt der Makler
diesePflichten nicht spätestens vor Vertragserklärung desAuftraggebers zumvermittelten
Geschäft, sogilt §3 Abs.4MaklerG.
(2) Der Immobilienmakler hat dem Auftraggeberdie nach §3Abs.3MaklerG erforderlichen
Nachrichten schriftlich mitzuteilen. Zu diesen zählen jedenfalls auch sämtliche Umstände,
diefür dieBeurteilung deszuvermittelnden Geschäfts wesentlich sind.

HöchstdauervonAlleinvermittlungsverträgen gem. §30c KSchG
§30cKSchG(1) Die Dauer von Alleinvermittlungsaufträgen (§14 Abs.2 MaklerG) von Ver-
braucherndarf höchstensvereinbart werden mit
1. dreiMonaten für dieVermittlung vonBestandverträgen überWohnungen odersonstigen

denGebrauch oderdie Nutzungvon Wohnungen betreffendenVerträgen;
2. sechsMonaten für die Vermittlung von Verträgen zurVeräußerung oderzumErwerb des

Eigentums an Wohnungen, Einfamilienwohnhäusern und einzelnen Grundstücken,die
zumBau einesEinfamilienwohnhauses geeignetsind.

(2) Wenn besondereUmstände vorliegen, die die Vermittlung wesentlich erschweren oder
verzögern,darf auch eine entsprechend längere als die in Abs.1 bestimmte Frist vereinbart
werden.

Informationspflichten bei Fern-und Auswärtsgeschäften,
Inhalt der Informationspflicht; Rechtsfolgen
anzuwendenauf
• Außergeschäftsraumverträge(AGV)zwischen Unternehmer und Verbraucher,

• die beigleichzeitiger körperlicherAnwesenheit desUnternehmers und desVerbrau-
chersan einemOrt geschlossenwerden,derkeinGeschäftsraum desUnternehmers
ist,

• für diederVerbraucherunter dengenannten Umständen ein Angebotgemachthat,
oder

• die in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder durch Fernkommunikations-
mittel geschlossenwerden, unmittelbar nachdem derVerbraucheran einem ande-
renOrt als denGeschäftsräumen desUnternehmers oderdessenBeauftragten und
desVerbraucherspersönlich undindividuell angesprochenwurde oder

• Fernabsatzgeschäfte(FAG),das sind Verträge, die zwischen einem Unternehmer und
einem Verbraucher ohne gleichzeitige Anwesenheit des Unternehmers und des Ver-
brauchers im Rahmen eines für Fernabsatz organisierten Vertriebs-oder Dienstleis-
tungssystems geschlossen werden, wobei bis einschließlich des Zustandekommens
desVertragsausschließlich Fernkommunikationsmittel (Post, Internet, E-Mail,Telefon,
Fax)verwendet werden.

Vom Anwendungsbereichausgenommensind Verträge über
• die Begründung, den Erwerb oder die Übertragung von Eigentum oder anderen Rech-

ten an unbeweglichen Sachen (§1Abs.2Z6 FAGG),

Gebäudesauszuhändigen. Für Einfamilienhäuser kann die Vorlage-und Aushändigungs-
pflicht auch durch einen Energieausweis eines vergleichbaren Gebäudes erfüllt werden.
DieseVergleichbarkeitmussderEnergieausweisersteller aber bestätigen.

Der Energieausweis ist nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften zu erstellen
und soll eine vergleichbare Information über den energetischen »Normverbrauch« eines
Objekts verschaffen. Die Berechnung der Energiekennzahlen basiert auf nutzungsunab-
hängigen Kenngrößenbei vordefinierten Rahmenbedingungen,weshalb bei tatsächlicher
Nutzungerhebliche Abweichungenauftreten können.

Wird kein Energieausweis vorgelegt,gilt gem.§7EAVGzumindest eine dem Alter und Art
desGebäudesentsprechendeGesamtenergieeffizienzals vereinbart.

Weiters sind Verwaltungsstrafbestimmungen zu beachten. Sowohl der Bestandgeber als
auch der Immobilienmakler,der es unterlässt, die Kennwerte HWB und fGEE im Inserat
anzugeben, ist mit einer Geldstrafe von bis zu EUR 1.450,– zu bestrafen. Der Makler ist
dann entschuldigt, wenn er den Bestandgeber über die Informationspflichten aufgeklärt
hat und ihn zur Bekanntgabe der beiden Werte bzw.zur Einholung eines Energieauswei-
sesaufgefordert hat, der Bestandgeberdies aberabgelehnt hat. Der Bestandgeber ist des
Weiteren mit einerVerwaltungsstrafe biszuEUR 1.450,–konfrontiert,wenn er dieVorlage
und/oderAushändigungdesEnergieausweises unterlässt.

VII. Sicherheit derelektrischenAnlagein Mietwohnungen

Elektrotechnikverordnung2020, BGBl. II Nr.308/2020 (ETV2020)
§7 Bei Vermietung einer Wohnung gemäß §2 Abs.1 des Bundesgesetzes vom 12. Novem-
ber 1981 überdas Mietrecht, BGBl. Nr.520/1981, in der Fassung BGBl. I Nr.58/2018, ist si-
cherzustellen, dass die elektrische Anlage der Wohnung den Bestimmungen des ETG1992
entspricht; bei Anlagen, die in Steckdosenstromkreisenüber keinen zusätzlichen Schutz (Zu-
satzschutz)gemäß §2Abs.2verfügen, ist, unbeschadet desvorhandenen Anlagenzustandes,
der Schutz von Personen in der elektrischen Anlage durch den Einbau mindestens eines Feh-
lerstrom-Schutzschaltersmit einem Nennfehlerstromvon nicht mehr als30mAunmittelbar
vor denin derWohnung befindlichen Leitungsschutzeinrichtungen,sicherzustellen.Liegt hie-
rüberkeinegeeigneteDokumentation vor,sokann dieMieterin bzw.derMieter derWohnung
nicht davon ausgehen, dassdie elektrischeAnlage diesenAnforderungen entspricht.

VIII. Informationspflichtengegenüber
demVerbraucher, wenn dieserAuftraggeber ist

Informationspflichten desImmobilienmaklers gem. §30bKSchG
§30bKSchG(1) Der Immobilienmakler hat vor Abschluss des Maklervertrags dem Auf-
traggeber,der Verbraucher ist, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Immobilienmaklers eine
schriftliche Übersicht zu geben,aus der hervorgeht, dass er als Makler einschreitet, und die
sämtliche, dem Verbraucher durch den Abschluss des zu vermittelnden Geschäfts voraus-
sichtlich erwachsenden Kosten,einschließlich der Vermittlungsprovision ausweist. Die Höhe
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• den Bau von neuen Gebäuden, erhebliche Umbaumaßnahmen an bestehenden Ge-
bäuden oderdieVermietung vonWohnraum (§1Abs.2Z7 FAGG);

§4FAGG(1) Bevor der Verbraucher durch einen Vertrag oder seine Vertragserklärung ge-
bunden ist, mussihn der Unternehmer in klarer und verständlicher Weise über Folgendesin-
formieren:
1. die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung in dem für das Kommuni-

kationsmittel und dieWare oderDienstleistung angemessenenUmfang,
2. den Namen oder die Firma desUnternehmers, die Anschrift seiner Niederlassung sowie

seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse,unter denen der Verbraucher den Unterneh-
merschnellerreichenund ohnebesonderenAufwand mit ihm in Verbindungtreten kann,

3. gegebenenfalls
a) andere vomUnternehmer bereitgestellte Online-Kommunikationsmittel,die gewähr-

leisten, dass der Verbraucheretwaige schriftliche Korrespondenzmit dem Unterneh-
mer,einschließlich desDatums und der Uhrzeit dieser Korrespondenz,auf einem dau-
erhaften Datenträger speichernkann, undmit denenderVerbraucherden Unterneh-
mer schnell erreichen und ohne besonderenAufwand mit ihm in Verbindung treten
kann,

b) dievon derNiederlassungdesUnternehmers abweichende Geschäftsanschrift, an die
sichderVerbrauchermit jeder Beschwerdewenden kann, und

c) den Namen oder die Firma und die Anschrift der Niederlassung jener Person, in de-
renAuftrag derUnternehmer handelt, sowiedieallenfalls abweichendeGeschäftsan-
schrift dieserPerson,an die sichderVerbrauchermit jeder Beschwerdewenden kann,

4. den GesamtpreisderWare oderDienstleistung einschließlich aller Steuern und Abgaben,
wenn aber der Preis aufgrund der Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung vernünf-
tigerweise nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art der Preisberechnung und ge-
gebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-,Liefer-,Versand-oder sonstigenKostenoder,wenn
dieseKostenvernünftigerweise nicht im Voraus berechnetwerden können,das allfällige
Anfallen solcherzusätzlichen Kosten,

4a. gegebenenfallsdenHinweis, dassderPreis auf der Grundlage einer automatisierten Ent-
scheidungsfindungpersonalisiert worden ist,

5. bei einem unbefristeten Vertrag oder einem Abonnementvertrag die für jeden Abrech-
nungszeitraum anfallenden Gesamtkosten,wenn für einen solchenVertrag Festbeträge
in Rechnung gestellt werden, die monatlichen Gesamtkosten,wenn aber die Gesamtkos-
ten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnetwerden können,die Art derPreisberech-
nung,

6. die Kosten für den Einsatz der für den Vertragsabschluss genutzten Fernkommunikati-
onsmittel, soferndiesenicht nach demGrundtarif berechnetwerden,

7. die Zahlungs-, Liefer-und Leistungsbedingungen, den Zeitraum, innerhalb dessen nach
der Zusage des Unternehmers die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird,
sowie ein allenfalls vorgesehenesVerfahren beim Umgang des Unternehmers mit Be-
schwerden,

8. bei Bestehen eines Rücktrittsrechts die Bedingungen, die Fristen und die Vorgangsweise
für die Ausübung dieses Rechts,dies unter Zurverfügungstellung des Muster-Widerrufs-
formulars gemäß AnhangI TeilB,

9. gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines Rücktritts vom Vertrag gemäß §15
treffende Pflicht zurTragungder Kostenfür die Rücksendungder Ware sowie bei Fernab-
satzverträgen über Waren, die wegen ihrer Beschaffenheit üblicherweise nicht auf dem
Postweg versendet werden, die Höhe derRücksendungskosten,

10. gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines Rücktritts vom Vertrag gemäß §16
treffende Pflicht zur Zahlung eines anteiligen Betrags für die bereits erbrachten Leistun-
gen,

11. gegebenenfalls über das Nichtbestehen eines Rücktrittsrechts nach §18 oder über die
Umstände, unter denenderVerbraucherseinRücktrittsrecht verliert,

12. zusätzlich zu dem Hinweis auf das Bestehen eines gesetzlichen Gewährleistungsrechts
für dieWare oderdiedigitale LeistunggegebenenfallsdasBestehenunddieBedingungen
von Kundendienstleistungenund vongewerblichenGarantien,

13. gegebenenfalls bestehende einschlägige Verhaltenskodizesgemäß §1 Abs.4 Z4 UWG
und darüber,wie derVerbrauchereine Ausfertigungdavon erhalten kann,

14. gegebenenfalls die Laufzeit desVertrags oder die Bedingungen für die Kündigung unbe-
fristeter Verträge odersichautomatisch verlängernderVerträge,

15. gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen, die der Verbraucher mit dem Ver-
trag eingeht,

16. gegebenenfalls dasRechtdesUnternehmers, vomVerbraucherdie Stellung einer Kaution
oderanderer finanzieller Sicherheiten zuverlangen, sowie derenBedingungen,

17. gegebenenfallsdie Funktionalität von Waren mit digitalen Elementen (§2 Z4VGG) und
von digitalen Leistungeneinschließlich anwendbarer technischerSchutzmaßnahmen,

18. gegebenenfalls– soweitwesentlich– dieKompatibilität undInteroperabilität vonWaren
mit digitalen Elementen und von digitalen Leistungen,soweit sie dem Unternehmer be-
kannt sind odervernünftigerweise bekannt seinmüssen,und

19. gegebenenfalls die Möglichkeit des Zugangs zu einem außergerichtlichen Beschwerde-
und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, und die Vorausset-
zungenfür diesen Zugang.

(2) Im Fall einer öffentlichen Versteigerung könnenanstelle der in Abs.1 Z2 und 3 genann-
ten Informationen die entsprechendenAngaben desVersteigerersübermittelt werden.
(3) Die Informationen nach Abs.1 Z8, 9 und 10 können mittels der Muster-Widerrufsbeleh-
runggemäß Anhang I TeilA erteilt werden. Mit dieserformularmäßigen Informationsertei-
lung gelten die genannten Informationspflichten des Unternehmers als erfüllt, sofern der
Unternehmer demVerbraucherdasFormular zutreffendausgefüllt übermittelt hat.
(4) Die dem Verbraucher nach Abs.1 erteilten Informationen sind Vertragsbestandteil. Än-
derungen sind nur dann wirksam, wenn sie von den Vertragsparteien ausdrücklich verein-
bart wurden.
(5) Hat derUnternehmer seinePflicht zurInformation überzusätzlicheund sonstigeKosten
nach Abs.1 Z4 oder über die Kosten für die Rücksendungder Ware nach Abs.1 Z9 nicht er-
füllt, sohat derVerbraucherdie zusätzlichenund sonstigenKostennicht zutragen.
(6) Die Informationspflichten nach Abs.1 gelten unbeschadet anderer Informationspflich-
ten nach gesetzlichenVorschriften, die auf der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistun-
gen im Binnenmarkt, ABl.Nr. L376vom 27.12.2006,S.36,oderauf derRichtlinie 2000/31/
EG über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbeson-
dere deselektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt, ABl.Nr. L 178 vom 17.07.2000,
S.1, beruhen.
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Informationserteilung bei außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossenenVerträgen
§5 FAGG(1) Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenenVerträgen sind die in §4
Abs.1 genannten Informationen dem Verbraucher auf Papier oder, sofernderVerbraucher
demzustimmt,auf einemanderendauerhaftenDatenträger bereitzustellen. Die Informati-
onenmüssen lesbar, klar undverständlichsein.
(2) Der Unternehmer hat demVerbraucher eineAusfertigung desunterzeichneten Vertrags-
dokuments oder die Bestätigung des geschlossenenVertrags auf Papier oder,sofern der Ver-
braucher demzustimmt, auf einem anderendauerhaften Datenträger bereitzustellen.Gege-
benenfalls muss die Ausfertigung oder Bestätigung desVertrags auch eine Bestätigung der
Zustimmung und KenntnisnahmedesVerbrauchersnach §18Abs.1Z11 enthalten.

Informationserteilung bei Fernabsatzverträgen
§7 FAGG(1) Bei Fernabsatzverträgen sind die in §4 Abs.1 genannten Informationen dem
Verbraucher klarundverständlichin einer demverwendeten Fernkommunikationsmittel an-
gepassten Art und Weise bereitzustellen. Werden diese Informationen auf einem dauerhaf-
ten Datenträgerbereitgestellt, somüssensie lesbar sein.
(2) Wird der Vertrag unter Verwendung eines Fernkommunikationsmittels geschlossen,bei
demfür die Darstellung der Information nur begrenzterRaum oderbegrenzteZeit zurVerfü-
gung steht, so hat der Unternehmer dem Verbraucher vor dem Vertragsabschlussüber die-
sesFernkommunikationsmittel zumindest die in §4 Abs.1 Z1, 2, 4, 5, 8 und 14 genannten
Informationen über die wesentlichen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, den Na-
men des Unternehmers, den Gesamtpreis,das Rücktrittsrecht – mit Ausnahme des Muster-
Widerrufsformulars –, die Vertragslaufzeit und die Bedingungen der Kündigung unbefriste-
ter Verträgezuerteilen. Dieanderenin §4Abs.1genannten Informationen einschließlich des
Muster-WiderrufsformularssinddemVerbraucherauf geeignete Weiseunter Beachtung von
Abs.1zuerteilen.
(3) Der Unternehmer hat dem Verbraucher innerhalb einer angemessenenFrist nach dem
Vertragsabschluss,spätestens jedoch mit der Lieferung der Waren oder vor dem Beginn der
Dienstleistungserbringung, eine Bestätigung des geschlossenenVertrags auf einem dauer-
haften Datenträger zurVerfügung zustellen, die diein §4 Abs.1genannten Informationen
enthält, sofern er diese Informationen dem Verbrauchernicht schon vor Vertragsabschluss
auf einem dauerhaften Datenträger bereitgestellt hat. Gegebenenfalls muss die Vertrags-
bestätigung auch eine Bestätigung der Zustimmung und Kenntnisnahme des Verbrauchers
nach §18Abs.1Z11 enthalten.

Besondere Erfordernissebei elektronisch geschlossenenVerträgen
§8 FAGG(1) Wenn ein elektronisch, jedoch nicht ausschließlich im Weg der elektronischen
Post oder eines damit vergleichbaren individuellen elektronischen Kommunikationsmittels
geschlossenerFernabsatzvertrag den Verbraucherzu einer Zahlung verpflichtet, hat der Un-
ternehmer den Verbraucher, unmittelbar bevor dieser seine Vertragserklärung abgibt, klar
und in hervorgehobenerWeise auf die in §4Abs.1Z1, 4,5,14 und15 genannten Informati-
onen hinzuweisen.
(2) Der Unternehmer hat dafür zusorgen,dassderVerbraucher beider Bestellung ausdrück-
lich bestätigt, dassdie Bestellung mit einer Zahlungsverpflichtung verbundenist. Wenn der
Bestellvorgang die Aktivierung einer Schaltfläche oderdie Betätigung einer ähnlichen Funk-

tion erfordert, muss dieseSchaltfläche oderFunktion gut lesbar ausschließlich mit den Wor-
ten »zahlungspflichtig bestellen« oder einer gleichartigen, eindeutigen Formulierung ge-
kennzeichnetsein, die den Verbraucherdarauf hinweist, dass die Bestellung mit einer Zah-
lungsverpflichtung gegenüber dem Unternehmer verbunden ist. Kommt der Unternehmer
denPflichten nach diesemAbsatznicht nach, soist derVerbraucheran denVertrag oderseine
Vertragserklärung nicht gebunden.
(3) Auf Websites für den elektronischen Geschäftsverkehr ist spätestens bei Beginn des Be-
stellvorgangs klar und deutlich anzugeben, ob Lieferbeschränkungenbestehen und welche
Zahlungsmittel akzeptiertwerden.
(4) Die Abs.1bis 3gelten auch für die in §1 Abs.2Z8 genannten Verträge. Die Regelungen
in Abs.2zweiter und dritter Satz gelten auch für die in §1 Abs.2Z2 und 3 genannten Ver-
träge, soferndieseauf die in Abs.1angeführte Weise geschlossenwerden.

Definition »dauerhafter Datenträger«: Papier, USB-Sticks, CD-ROMs, DVDs, Speicherkar-
ten und Computerfestplatten, speicherbareund wiedergebbareE-Mails.

Besondere Erfordernissebei telefonisch geschlossenenVerträgen
§9 FAGG(1) Bei Ferngesprächen mit Verbrauchern, die auf den Abschlusseines Fernabsatz-
vertrags abzielen, hat der Unternehmer dem Verbraucher zu Beginn des Gesprächs seinen
Namen oderseineFirma, gegebenenfallsdenNamen derPerson,in derenAuftrag er handelt,
sowie den geschäftlichen Zweck desGesprächsoffenzulegen.
(2) Bei einem Fernabsatzvertrag übereine Dienstleistung,derwährend einesvomUnterneh-
mer eingeleiteten Anrufs ausgehandelt wurde, ist der Verbrauchererst gebunden,wenn der
Unternehmer demVerbrauchereine Bestätigung seinesVertragsanbots auf einem dauerhaf-
ten Datenträger zur Verfügung stellt und der Verbraucher dem Unternehmer hierauf eine
schriftliche Erklärung über die Annahme diesesAnbotsauf einem dauerhaften Datenträger
übermittelt.

IX.Rücktritts rechte

1. Rücktritt vom Maklervertrag (Alleinvermittlungsauftrag, Vermittlungs-
auftrag, Maklervertrag mit dem Interessenten, Suchauftrag mit dem Woh-
nungssuchenden)bei AbschlussdesMaklervertrags über Fernabsatzoder bei
Abschlussdes Maklervertrags außerhalb der Geschäftsräume des Unterneh-
mers (§11 FAGG)
Rücktrittsrecht und Rücktrittsfrist
§11 FAGG(1) Der Verbraucher kann von einem Fernabsatzvertrag oder einem außerhalb
von Geschäftsräumen geschlossenenVertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
zurücktreten. Die Frist zum Rücktritt beginnt bei Dienstleistungsverträgen mit dem Tagdes
Vertragsabschlusses.

Unterbliebene Aufklärungüber dasRücktrittsrecht
§12FAGG(1) Ist der Unternehmer seiner Informationspflicht nach §4 Abs.1Z8 nicht nach-
gekommen,soverlängert sichdie in §11vorgeseheneRücktrittsfrist um zwölf Monate.
(2) Holt der Unternehmer die Informationserteilung innerhalb von zwölf Monaten ab dem
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für den Fristbeginn maßgeblichen Tag nach, so endet die Rücktrittsfrist 14 Tagenach dem
Zeitpunkt, zudemderVerbraucherdieseInformation erhält.

AusübungdesRücktrittsrechts
§13FAGG(1) Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Der Ver-
braucher kann dafür das Muster-Widerrufsformular* verwenden. Die Rücktrittsfrist ist ge-
wahrt, wenn dieRücktrittserklärunginnerhalb derFrist abgesendetwird.
(2) Der Unternehmer kann dem Verbraucherauch die Möglichkeit einräumen, das Muster-
Widerrufsformular odereine andersformulierte Rücktrittserklärung auf derWebsite desUn-
ternehmers elektronisch auszufüllen und abzuschicken.Gibt der Verbrauchereine Rücktritts-
erklärung auf dieseWeise ab, so hat ihm der Unternehmer unverzüglich eine Bestätigung
über den Eingang der Rücktrittserklärung auf einem dauerhaften Datenträger zu übermit-
teln.

Beginn derVertragserfüllung vorAblauf der Rücktrittsfrist
§10 FAGG Hat ein Fernabsatzvertrag oder ein außerhalb von Geschäftsräumen geschlos-
sener Vertrag eine Dienstleistung, die nicht in einem begrenztenVolumen oder in einer be-
stimmten Menge angebotene Lieferung von Wasser, Gas oder Strom oder die Lieferung von
Fernwärme zumGegenstand und wünscht der Verbraucher,dassder Unternehmer noch vor
Ablauf derRücktrittsfrist nach §11mit derVertragserfüllung beginnt, somussderUnterneh-
mer den Verbraucher dazu auffordern, ihm ein ausdrücklich auf diese vorzeitige Vertragser-
füllung gerichtetesVerlangen – im Fall einesaußerhalb von Geschäftsräumengeschlossenen
Vertragsauf einemdauerhaften Datenträger – zuerklären.

Pflichten desVerbrauchersbei Rücktritt von einemVertrag überDienstleistungen,
Energie-undWasserlieferungen oder digitale Inhalte
§16FAGG(1) Tritt der Verbraucher nach §11 Abs.1 von einem Vertrag über Dienstleistun-
gen oderüber diein §10 genannten Energie-und Wasserlieferungen zurück,nachdem er ein
Verlangen gemäß §10 erklärt und der Unternehmer hierauf mit der Vertragserfüllung be-
gonnen hat, so hat er dem Unternehmer einen Betrag zu zahlen,der im Vergleich zumver-
traglich vereinbarten Gesamtpreisverhältnismäßig denvom UnternehmerbiszumRücktritt
erbrachten Leistungen entspricht. Ist der Gesamtpreis überhöht, sowird der anteilig zu zah-
lendeBetrag auf derGrundlage desMarktwerts dererbrachten Leistungenberechnet.
(2) Die anteilige Zahlungspflicht nach Abs.1bestehtnicht, wenn derUnternehmer seinerIn-
formationspflicht nach §4Abs.1Z8 und10nicht nachgekommenist.

Ausnahmen vomRücktrittsrecht
§18 FAGG(1) Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Fernabsatz-oder außerhalb von
Geschäftsräumen geschlossenenVerträgen über Dienstleistungen, wenn der Unternehmer
die Dienstleistung vollständig erbracht hat, wobei in jenen Fällen, in denenderVerbraucher
nach dem Vertrag zu einer Zahlung verpflichtet ist, das Rücktrittsrecht nur entfällt, wenn
überdiesderUnternehmer mit der vorherigen ausdrücklichenZustimmung desVerbrauchers
mit derVertragserfüllung begonnenhat und wenn derVerbraucher
a) entweder vor Beginn der Dienstleistungserbringungbestätigt hat, zur Kenntnisgenom-

menzuhaben,dasserseinRücktrittsrecht mit vollständiger Vertragserfüllung verliert,

b) oderden Unternehmer ausdrücklichzueinem Besuchaufgefordert hat, um Reparaturar-
beiten vornehmen zulassen.

2. Rücktritt vom Immobiliengeschäftnach §30aKSchG
Ein Verbraucher(§1 KSchG) kann binneneinerWoche seinenRücktritterklären,wenn,
• er seine Vertragserklärung am Tagder erstmaligen Besichtigung des Vertragsobjektes

abgegebenhat,
• seine Erklärung auf den Erwerb eines Bestandrechts (insbes. Mietrechts), eines sonsti-

genGebrauchs-oder NutzungsrechtsoderdesEigentums gerichtet ist, und zwar
• an einer Wohnung, an einem Einfamilienwohnhaus oder einer Liegenschaft, die zum

Bau einesEinfamilienwohnhauses geeignet ist,unddies
• zur Deckung des dringenden Wohnbedürfnisses des Verbrauchers oder eines nahen

Angehörigendienen soll.

Die Fristbeginnterst dann zulaufen, wenn der Verbrauchereine Zweitschrift derVertrags-
erklärung und eine Rücktrittsbelehrung erhalten hat, d.h.entweder am Tagnach Abgabe
derVertragserklärungoder,soferndie Zweitschrift samt Rücktrittsbelehrung später ausge-
händigt worden ist, zu diesem späteren Zeitpunkt. Das Rücktrittsrechterlischtjedenfalls
spätestens einen Monat nach dem Tagder erstmaligen Besichtigung. Die Vereinbarung
eines Angelds, Reugelds oder einer Anzahlung vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach §30a
KSchGist unwirksam.

EineandenImmobilienmaklergerichtete RücktrittserklärungbezüglicheinesImmobilien-
geschäftsgilt auch für einen im Zugder VertragserklärunggeschlossenenMaklervertrag.
Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Rücktrittsfrist
ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird (§3 Abs.4
KSchG).

3. Rücktrittsrecht bei »Haustürgeschäften«nach §3KSchG
Ist (nur) anzuwenden auf Verträge, die explizit vom Anwendungsbereich des Fern-und
Auswärtsgeschäftegesetz (FAGG)ausgenommen sind.

Ein Verbraucher(§1KSchG), der seine Vertragserklärung
• weder in denGeschäftsräumen desUnternehmers abgegeben,
• noch die Geschäftsverbindung zur Schließung des Vertrages mit dem Unternehmer

selbstangebahnt hat,
kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen 14Tagenseinen Rück-
tritt erklären.

Die Fristbeginnterst zulaufen, wenn dem Verbrauchereine »Urkunde« ausgefolgt wurde,
die Namenund AnschriftdesUnternehmers, diezurIdentifizierung desVertragesnotwen-
digen Angabensowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht, die Rücktrittsfrist und die
Vorgangsweisefür dieAusübungdesRücktrittsrechts enthält.

Bei fehlender Belehrung über das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher das Rücktritts-
recht für eine Frist vonzwölf Monaten und 14Tagenab Vertragsabschlusszu.Holt der Un-
ternehmer dieUrkundenausfolgunginnerhalb derzwölf Monate abdemFristbeginnnach,
so endet die verlängerte Rücktrittsfrist 14Tagenach dem Zeitpunkt, zu dem derVerbrau-
cherdieUrkundeerhält.*siehe Anhang
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Die Erklärung desRücktritts ist an keine bestimmte Formgebunden.Die Rücktrittsfrist ist
gewahrt, wenn dieRücktrittserklärunginnerhalb derFrist abgesendetwird.

4. DasRücktrittsrechtbei Nichteintritt maßgeblicherUmstände(§3a KSchG)
DerVerbraucherkann vonseinem Vertragsantragoder vomVertrag zurücktreten, wenn
• ohne seine Veranlassung,
• maßgebliche Umstände,
• dievomUnternehmer als wahrscheinlich dargestelltwurden,
• nicht oder in erheblich geringeremAusmaß eingetreten sind.

Maßgebliche Umständesind
• die erforderlicheMitwirkung oderZustimmungeinesDritten,
• steuerrechtliche Vorteile,
• eine öffentliche Förderungoderdie Aussichtauf einen Kredit.

Die Rücktrittsfristbeträgteine Woche ab ErkennbarkeitdesNichteintritts für denVerbrau-
cher,wenn er über diesesRücktrittsrecht schriftlich belehrt wurde. DasRücktrittsrecht en-
det aberjedenfalls einen Monat nach beidseitigervollständigerVertragserfüllung.

Ausnahmen vomRücktrittsrecht
• Wissen oder wissen müssendesVerbrauchersüberdenNichteintritt bei denVertrags-

verhandlungen.
• Im einzelnenausgehandelter AusschlussdesRücktrittsrechtes (formularmäßig

nicht abdeckbar).
• Angemessene Vertragsanpassung.

Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Rücktrittsfrist
ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird (§3 Abs.4
KSchG).

Muster-Widerrufsformulargem. AnhangI zuBGBl. I 2014/33

Widerrufsformular
(wenn Sie denVertragwiderrufen wollen,dann füllen Sie bitte diesesFormularaus undsendeneszurück)

An
(hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Faxnummer und E-Mail-Adressedes Unternehmers
durchden Unternehmer einzufügen)

Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den vonmir/uns(*) abgeschlossenenVertragüber
denKauf derfolgendenWaren(*) /die Erbringungder folgendenDienstleistung(*):

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Bestellt am(*) /erhalten am(*): ...............................................................................................

Name des/der Verbraucher(s): ...................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Anschrift des/der Verbraucher(s): ............................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................... .......................................................................................................
Datum Unterschrift desVerbrauchers

(nur beiMitteilungauf Papier)

(*) Unzutreffendesstreichen


